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Kommunale Betreuung der Stadt Aulendorf  
an der Grundschule Aulendorf im Schuljahr 2026/2027 
 
 
Sehr geehrte Eltern der Grundschulkinder, 
 
Ihr Kind besucht im nächsten Schuljahr 2026/2027 die zweite, dritte oder vierte Klasse der 
Grundschule.  
 
Im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) wird ab dem Schuljahr 2026/2027 die 
Ganztagsbetreuung für Schüler der Grundschule stufenweise eingeführt. Der Rechtsanspruch 
gilt zunächst für die Erstklässler im Schuljahr 2026/2027 und weitet sich bis zum Schuljahr 
2029/2030 für alle Kinder der Klassenstufe 1 - 4 aus.  
 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 18.05.2026 beschlossen, das kommunale Betreu-
ungsangebot auch den Klassen 2-4 anzubieten. Wir freuen uns, dass wir Ihnen ergänzend zum 
schulischen Ganztagsangebot ein freiwilliges, flexibles kommunales Betreuungsangebot an-
bieten können. So wird es ab dem kommenden Schuljahr 2026/2027 wie bisher die Möglichkeit 
geben, Ihr Kind zum kostenfreien schulischen Ganztag am Montag, Dienstag und Donnerstag 
von 7.30 – 15.40 Uhr anzumelden. Diese Anmeldungen sind bereits erfolgt. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, ergänzend das kostenpflichtige kommunale Angebot zu buchen. Das 
kommunale Angebot umfasst die Frühbetreuung, die Übermittagsbetreuung am Tag des Nach-
mittagsunterrichts, die Mittagsbetreuung am Mittwoch und das kommunale Ferienangebot. 
Die Zeiten des kommunalen Betreuungsangebotes für die 2. – 4.-Klässler können Sie der 
beigefügten „Rückmeldung/Anmeldung zur kommunalen Betreuung in der Grundschule Au-
lendorf – Schuljahr 2026/2027“ entnehmen.  
 
Aufgrund der dadurch steigenden Betriebskosten hat der Gemeinderat in diesem Zusammen-
hang im Mai 2025 Elternbeiträge für die kommunale Betreuung der Schüler der Grundschule 
Aulendorf beschlossen. Die Höhe der Elternbeiträge richtet sich nach den von Ihnen gebuchten 
Angeboten. Die Elternbeiträge sowie die Allgemeine Richtlinie zur kommunalen Betreuung 
können Sie den beigefügten Dateien in der Elternnachricht sowie unter „Infos“ in der SchulApp 
entnehmen. Mit der Buchung der kommunalen Angebote stimmen Sie den Elternbeiträgen und 
der „Allgemeinen Richtlinie zur kommunalen Betreuung“ zu.   
 
Mit der Kombination aus Ganztagsschule und einzeln buchbaren kommunalen Betreuungsan-
geboten können wir dem Elternwunsch der Flexibilität zu möglichst günstigen Elternbeiträgen 
nachkommen. Bitte füllen Sie den beigefügten Rückmeldebogen zur kommunalen Betreuung 
aus und kreuzen Sie die von Ihnen gewünschten Betreuungszeiten an. Für den Fall, dass Sie 
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kein kommunales Angebot in Anspruch nehmen möchten, bitten wir Sie dennoch das Anmel-
deformular abzugeben und die Option „Kein Bedarf“ anzukreuzen.  
 
Die Rückgabe der Formulare erfolgt über die Klassenlehrerin Ihres Kindes; bitte beachten Sie 
dabei die Anmeldefrist 12.06.2026.  
 
Die Vorausplanung für ein Jahr ist nicht immer einfach und stellt Sie als Familie sowie die 
Kommune vor eine neue Herausforderung. Wir bitten daher um Verständnis, dass die mit dem 
Rechtsanspruch verbundene Personalplanung der Mitarbeiter im Team des kommunalen Ganz-
tags an der Grundschule und unser Anspruch an ein qualitatives Angebot es erforderlich ma-
chen, frühzeitig und verbindlich zu planen. Daher beachten Sie bitte, dass alle Anmeldungen 
zur kommunalen Betreuung für ein Jahr verbindlich sind und nur in Ausnahmefällen, wie z.B. 
Wegzug, gekündigt werden können. 
 
Da die Frühbetreuung stundenplanabhängig ist und Sie den Stundenplan erst nach den Som-
merferien erhalten, gibt es zur Frühbetreuung gemäß Richtlinien eine Sonderregelung zur Ab-
meldung. Wenn durch Unterrichtsbeginn in der ersten Schulstunde die Frühbetreuung doch 
nicht benötigt wird, kann innerhalb 10 Werktage nach Bekanntgabe des Stundenplanes eine 
Abmeldung erfolgen. Unsere Leitung des kommunalen Ganztags, Frau Blechschmidt, nimmt 
in diesem Fall Abmeldungen an der Frühbetreuung vom 14.09.2026 – 25.09.2026 entgegen. 
 
Ergänzende Information Nachmittagsunterricht: 
Die Mittagschule der Zweitklässler findet wie in diesem Jahr am Montag statt, die der Dritt-
klässler am Dienstag und die Viertklässler haben am Donnerstag Mittagschule. 
 
Uns ist eine elternfreundliche Umsetzung des Rechtsanspruches sehr wichtig. Daher stehen 
Ihnen bei Fragen zur kommunalen Betreuung Frau Blechschmidt und Frau Metzger gerne zur 
Verfügung. Telefonisch können Sie unsere Leitung des kommunalen Ganztags, Frau Blech-
schmidt, unter der Tel. 07525-921815 vom 21.05.2026 – 29.05.2026 und nach den Pfingst-
ferien ab dem 08.06.2026 erreichen. Seitens der Verwaltung steht Ihnen Frau Metzger, Tel. 
07525–93411, für Fragen nach den Pfingstferien ab dem 08.06.2026 zur Verfügung.  
 
Zudem stehen Ihnen Frau Blechschmidt und Frau Metzger am Montag, den 08.06.2026 von 
14.00 – 16.00 Uhr, im Ganztagsbereich der Grundschule für mögliche Fragen, einen Austausch 
zum Thema Rechtsanspruch oder zur Hilfestellung beim Ausfüllen des Rückmeldebogens, zur 
Verfügung.  
 
Die Platzvergabe und Bestätigung der Betreuungsplätze erfolgt dann voraussichtlich vor den 
Sommerferien im Juni 2026.   
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Beatrice Metzger 
 


